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luné der Kanonvorschrift gerade In diesem Falle auch eine
qandere Urgenz wirksam sein wird, weilche die Gesetzespflicht
erleichtern helfen WwIrd, jene, wof  Ur WIT die dreı Worte 1Namnı-
hauft machen Sancta sancte sanctıs.

Dr Pax LeitnerWaz (Tirol)
(Die sakramentale uung.) Tıtıus, ein etwas oberfläch-

liıcher und lJeichtsinniger Bursche, ag sich daruber a daß
Vo  - einem re iın der Osterbeic qals Bußwerk einen Rosen-
kranz auferlegt erhalten habe Sofort habe edacht, diese Buße
nıcht erIiulien. Nun beichtet ach einem TE wıieder (bei
einem anderen Beichtvater). Seine eUue Sundenschuld ıst aber
gTOß, daß auch diesmal der Beichtvater sich nicht mıiıt einer her-
ömmlıchen unf-Vaterunser-Buße egnügen darf Dazu kommt
das Bekenntnis der seinerzeıt (durc. die in böswilliger Absıcht
unterlassene Buße) ungultı gewordene Beichte

Nun dıe rage Hat der zweiıte Beichtvater das ec.
einem olchen Fall eine früher VOo  — einem anderen Beichtvater
auferlegte Buße andern? in dem vorgelegten Fall nıcht

der seinerzeıt unterlassenen ‚„Buße‘‘ eine eue dazugegeben
werden, Oder genügt 19888  a die Auflage einer einzıgen Bußverpüilich-
tung

Antwort: Der Ponıtent ist verpflichtet, die VOoO Beicht-
valer auferlegte Buße anzunehmen, qaußer S1e ware  Sa geradezu
vernünftig. Er muß Ja das Urteil des Richters ehrerbietig 2381

kennen und ebenso wıe der Beichtvater für die Integrität des
Sakramentes orge tragen. Scheint ihm die Buße schwer und

lästıg, ann CT, wenn der Beichtvater seiner Bıtte
Änderung nıcht entsprechen wiıll, ohne Lossprechung fortgehen
un einen anderen Beichtvater aufsuchen: dies gılt aber 1LUFr VOo  b

einer WIT.  1C unvernünftigen Buße: wollte der Pöniıtent au

Bequemlichkeit die Buße nicht annehmen un mit einer leich-
eren Buße für schwere Süunden absolviert werden, scheint
eine solche Gesinnung VO schwerer un nıcht entschuldiıgt
werden. . zu können; der Poniıtent ware nicht absolvieren. (Heı1-
iger Alfons, Theologia moralıs, VI, 516, und Homo aposT.,
AV1, D9.)

Die Annahme der Buße In diıesem Siıinne gehört ZU. Wesen
des Sakramentes. Daraus ergıbt SIC.  9 daß in uUuNsSseTren a  e7 WO

der Pönıtent ‚„„‚sofort““, das heißt wohl, och VOT der Lossprechung,
dachte, dıe Buße nicht erfüllen, die Beichte ungültig WAar, eben
durch den Mangel eines wesentlichen es vVvon seıten des POoO-
nıtenten, a WIEe  4 WeNnNn eue oder Vorsatz gefehlt hätten
Die in einer ungültigen Beıicht auferlegte Buße verpflichtet abher
nicht, qußer werden reservierte Sıunden beım: Superior ansSe-
klagt (wovon 1er nicht die Rede ist) ; denn accessorı1um sequıtiur
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princıpale Es kommt sSo der zweiıte Beichtvater Sar nıcht ın
die Lage, die VO fruheren Beichtvater auferlegte S abzu-
andern; hat vielmehr der Pönitent die vorıge Beicht wIı1ıe-
erholen, azu ommt dann diıe unwürdiıg empfangene Losspre-
un un die ebenso unwürdige Osterkommunilon, SOWl1e es
übrıge seıt dem etzten TEe Vorgefallene. Für qll dieses ist dem
Pönıtenten eine der TO un Zahl der Siindetg un seinen räf-
ten entsprechende Buße aufzuerlegen.

Sollte aber das „sofort‘‘ bedeuten: „Nach erhaltener Ab-
solution”‘, hat dieser Entschluß die bereits abgelegte Beicht
un empfangene Lossprechung nıcht ruückwirkend ungültig SC-
macht; die wirkliche Verrichtung der ubwerke ist Ja LUr eın
< integralis des Sakramentes. Wohl aber hat der Poönıtent
uUrCc. den Entschluß, die Buße nıcht verrichten, die Ja doch
ine STavls ist und für peccata gravıa gew1ß SUu. Sravı aufgegeben
wurde, eine schwere un egangen; er war die olgende
heiulıge Kommunion sakrılegisch und hat der Pönitent auch der
Pflicht der Osterkommunilon nicht genugt; ist also och immer
verpflichtet, diıe VO vorıgen Beichtvater auferlegte Buße
verrichten.

ıne auferlegte Buße ann erselbe Beichtvater wenigstens
noch bevor der Pönitent ach erhaltener Lossprechung den
Beıichtstu. verläßt, umändern; ob auch och später außer
der Beıchte kann, bildet eıne Streitfrage unier den Theologen.
Eın anderer Beichtvater annn die Buße NUur innerhal einer
Beichte, un War 4AUuSs einem wichtıgen Grunde umändern; azu
ıst keine Wiederholung der Trüheren Beichte notwendig; SC-
nugt, daß der jetzıge Beichtvater aus der auferlegten Buße selbst
den Zustand des Pönıtenten erkennt; handelt sich Jler ja nıcht
ıu  3 ein Urteil ber die fruüuher gebeichteten Sünden, sondern NUr

um eın solches ber die moralische Schwäche des Pönitenten.
Wenn das ‚„sofort‘‘ ıin dem Nr angegebenen Sinn

verstehen ist, hat ifenbar der jetzıge Beichtvater die Gewalt, die
Buße umzuändern; die ra ach einem gerechten TUN! wird
sıch leicht lösen Jassen; handelt sich Ja einen „eLWa ober-
NMächlichen und leichtsinnıgen Rurschen‘‘. Der heilıge Rosenkranz
ist aber für solche leider DUr allzu O eın wahres Schreckgespenst;
darum gew1iß nıcht eıne satisfactio convenlens, w1e das Irıd
SeC5S8. XAIV, S, ıll Be1 Auflegung der Buße muß der Beichi-
vater VOT allem auf das oNnum spirituale des Pönıtenten Rück-
sıcht nehmen un: dem Pöniıitenten eine solche Buße auferlegen,
die erselbe wahrscheinlich verrichten wiıird un: die dem wWwec.
der Strafe un der Besserung ach Möglichkeıi zugle1ic. erecht
Wird; ob NUu.  - die Buße für die ruhere Beicht un: für die
Jjetzige eiggns auflegt, oder für el  € zugleic. ein Bußwerk auf-
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Unser Titius hat offensichtlich keinen rechten Begrifft VoNner Todsünde: trıfft ih der Vorwurf eines heiligen Kirchen-
lehrers (Anselmus?): nondum considerasti, quantı ponderis sıt

eccatum. Er 1ıst also darüber zuerst ehörig elehren SOWIEe
auvuch darüber, daß die Auferlegung einer ihm größer erscheinen-
den Buße durchaus nıcht eine Härte, sondern 1m Gegenteil EeIN
Werk der Barmherzigkeit ist;: en ja die sakramentalen Buß
werke ine weiıt rößere Wirkung, als Wenn dieselben Werke
ohne Rücksicht quf das Bußsakrament verrichtet würden.

Welches Bußwerk könnte dem Titius auferlegt werden?
Vielleicht hringt ihn der Beichtvater dazu, nach einigen Wouochen
wıeder ZUr heiligen Beicht kommen: 1€eSs pA  ware In Anbetracht
der vorıgen, mındestens sechr mangelhaften und fragwürdigenOsterbeicht ohl das geeigneitste Bußwerk Ist Titius dazu nıcht

aben, dann vielleicht dazu, eın oder zweimal einem
Wochentage (an einem abgeschafften Felertage) der heiligen  &®Messe beizuwohnen, oder vielleicht auch einer oder zwel Fasten-
predigten, oder dem gemeiınsamen Kreuzweg oder der Maıiandacht.
olche Bußen sınd jedenfalls dem Pönitenten zugle1c. heilsamer
qls der ıhm S mißliebige Rosenkranz, den vielleicht alleın
Sar nıcht beten weıiß.

In jedem Fall soll ihn der Beichtvater ach vOTausSSeSaNge-ner Belehrung {ragen, ob ihm  >4 diese Buße nıcht zuviel ist, Cdamıtsich nıcht der Fall nochmals wlederhole. esDie Anfrage betrifft bloß die Umänderung der Buße:hätte aber der euUe Beichtvater auch untersuchen, ob nıcht
die rühere Beichte aus Mangel Disposition ungültig WAaT; ein
Pönitent, der „Sofort“‘‘ entschlossen ist, die Buße nıcht VeI -
richten, muß den Verdacht erregen, daß Sar nıcht disponiertist:; wird Ja unter den signa dubiae dispositionis angeführt: quıva sunt difficiles In acceptandıs poenıtentiis et remedils  Kn p  -cCatorum nNneCcesSsarıls. Unser Titlus hat freilich dem früheren
Beichtvater keine Schwierigkeiten vorgebracht, aber seine and-
Iungsweise ist weıt schlimmer SeWeESECN; demnach ware eine W l1e-
derholungsbeichte schon AUusSs diesem Grunde ZU mindesten sehr
ätliıch

Mautern (Steiermark) Franz nam S5s
(Schmerzensgeld und feierliche Ordensprofeß.) Eın feler-

licher Ordensprofesse verunglückte anläßlich einer Autofahrt.
Vom schuldigen Chauffeur, EeZW. Autounternehmer wurde qußer
Ersatz der Heilungskosten auch eiın Schmerzensgeld verlangt.
Letzteres wurde Vo Beklagten abgelehnt mit der Begründung,daß das Schmerzensgeld: eine eın persönlıche Forderung sel.


